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Verordnungsblatt für die
Marktgemeinde Matrei in Osttirol

Jahrgang 2025 Kundgemacht am 30. Oktober 2025

16. Verordnung über die Festlegung der Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe

16. Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Matrei in Osttirol vom 28. Oktober 
2025 über die Festlegung der Höhe der Freizeitwohnsitzabgabe

Aufgrund des § 4 Abs. 3 des Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 
86/2022, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 38/2025, wird verordnet:

§ 1
Festlegung der Abgabenhöhe der Freizeitwohnsitzabgabe

(1) Die Marktgemeinde Matrei in Osttirol legt die Höhe der jährlichen Freizeitwohnsitzabgabe für 
den, im beigeschlossenen, einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildenden Lageplan des 
Bauamtes der Marktgemeinde Matrei i.O. vom 09.11.2022, Plan-Nr. „Freizeitwohnsitz ZoneI“, rot 
markierten Teil des Gemeindegebietes

a) bis 30 m2 Nutzfläche mit 280,-- Euro,
b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit 560,-- Euro,
c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit 810,-- Euro,
d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit 1.150,-- Euro,
e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit 1.610,-- Euro,
f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit 2.070,-- Euro,
g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit 2.530,-- Euro 
fest.

(2) Die Marktgemeinde Matrei in Osttirol legt die Höhe der jährlichen Freizeitwohnsitzabgabe für den 
Teil der KG. Matrei i.O.-Markt (außerhalb der Zone 1 gemäß Lageplan des Bauamtes der Marktgemeinde 
Matrei i.O. vom 09.11.2022, Plan-Nr. „Freizeitwohnsitz ZoneI“) und den Dauersiedlungsraum der Ortsteile 
Kienburg, Huben, Moos, Feld, Mattersberg, Klausen, Seblas, Glanz, Hinterburg, Klaunz, Bichl, Waier, 
Ganz, Auerfeld, Bruggen, Zedlach, Kaltenhaus (inklusive Weiler Stein), Proßegg, Hinteregg, Gruben, 
Berg, Raneburg und Tauer 

a) bis 30 m2 Nutzfläche mit 224,-- Euro,
b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit 448,-- Euro,
c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit 648,-- Euro,
d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit 920,-- Euro,
e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit 1.288,-- Euro,
f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit 1.656,-- Euro,
g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit 2.024,-- Euro 
fest.

(3) Die Marktgemeinde Matrei in Osttirol legt die Höhe der jährlichen Freizeitwohnsitzabgabe für den 
restlichen Teil des Gemeindegebietes

a) bis 30 m2 Nutzfläche mit 140,-- Euro,
b) von mehr als 30 m2 bis 60 m2 Nutzfläche mit 280,-- Euro,
c) von mehr als 60 m2 bis 90 m2 Nutzfläche mit 405,-- Euro,
d) von mehr als 90 m2 bis 150 m2 Nutzfläche mit 575,-- Euro,
e) von mehr als 150 m2 bis 200 m2 Nutzfläche mit 805,-- Euro,
f) von mehr als 200 m2 bis 250 m2 Nutzfläche mit 1.035,-- Euro,
g) von mehr als 250 m2 Nutzfläche mit 1.265,-- Euro 
fest.
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§ 2
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Höhe 
der Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabe vom 15. November 2022, kundgemacht vom 16. November 
2022 bis 1. Dezember 2022 außer Kraft.

Der Bürgermeister:

Raimund Steiner

Anlage
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